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N
ur in Ausnahmefällen werden 

Bauprojekte ausschließlich durch 

zwei Parteien – Auftraggeber (AG) 

und Auftragnehmer (AN) – abgewickelt. 

Werden auftraggeberseitig in der Regel 

Planer, Bauaufsicht etc. beigezogen, ist 

auch beim AN üblicherweise die Hinzu-

ziehung weiterer Beteiligter, seien es Sub-

unternehmer oder Lieferanten, erforder-

lich. Wenn im Projekt etwas schiefgeht, 

beginnen meist gleichzeitig Ursachenfor-

schung und Schuldzuweisung. In diesem 

Beitrag fokussieren wir uns auf mögliche 

„Schuldige“ auf Auftragnehmer-Seite und 

welche Fallstricke es hinsichtlich deren 

Haftung zu beachten gilt.

Für die Beleuchtung der Haftungsre-

geln gehen wir von folgendem in der Pra-

xis alltäglichen Beispiel aus:

Ein Bauherr (AG) beauftragt einen Ge-

neralunternehmer (GU) mit der Erbrin-

gung von Bauleistungen. Dieser kann 

nicht den gesamten Leistungsumfang in 

Eigenleistung erbringen und zieht einen 

Subunternehmer (A) bei. Der erbringt 

Bauleistungen und beschafft das erforder-

liche Material über den Lieferanten (B). B 

stellt selbst kein Material her, sondern ist 

reiner Händler, der Produkte vom Herstel-

ler (C) vertreibt. Eine in der Praxis durch-

aus übliche Vertragskette also.

Wir gehen im Folgenden von zwei Sze-

narien aus, in denen dem GU selbst je-

weils kein Fehler unterläuft:

Szenario 1: Ein Fehler passiert bei der 

Leistungserbringung durch den Subunter-

nehmer.

Szenario 2: Es stellt sich heraus, dass 

das vom Subunternehmer verwendete 

Material mangelhaft ist. Bei der Verarbei-

tung durch den Subunternehmer selbst 

tritt aber kein Fehler auf.

Was ist ein Erfüllungsgehilfe?

Im österreichischen Recht gilt der Grund-

satz, dass jeder nur für sein eigenes Ver-

schulden haftet. Diese Regel wird durch 

die Ausnahme durchbrochen, dass je-

mand, der einem anderen zur Leistung 

verpflichtet ist, für denjenigen haftet, 
den er zur Erfüllung dieser Leistungs-

pflicht einsetzt.
Entscheidend ist dabei, dass der Erfül-

lungsgehilfe tatsächlich zur Erfüllung der 

Leistungspflicht eingesetzt wird und mit 
dem Willen des GU tätig wird. Dies trifft 

auf den Subunternehmer A jedenfalls zu. 

Geht es aber um Lieferanten oder Herstel-

ler von Produkten, die für die Erbringung 

der Werkleistung eingesetzt werden, 

kommt es stets auf die konkrete vertragli-

che Vereinbarung an. 

Was bedeutet die Erfüllungsgehilfen-

eigenschaft für die Haftung?

In der Praxis kommt es häufig zu soge-

nannten Erfüllungsgehilfenketten. Ist die 

Erfüllungsgehilfeneigenschaft zu bejahen, 

haftet der GU sowohl für ein Verschulden 

des Subunternehmers als auch des Sub-

subunternehmers. Dort, wo eine Erfül-

lungsgehilfenkette endet (in unserem Bei-

spiel beim Subunternehmer), haftet der 

GU gegenüber dem AG nicht mehr für 

fremdes Verschulden.

Szenario 1:

Macht der Subunternehmer im Rahmen 

seiner Leistungserbringung einen Fehler, 

haftet der GU dem AG für das Verschul-

den des Subunternehmers wie für sein ei-

genes, auch wenn er selbst keinen Fehler 

gemacht hat. Selbstverständlich kann der 

GU dann bei seinem Subunternehmer Re-

gress fordern.
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Zu Schwierigkeiten kommt es für den 

AG in diesem Szenario insbesondere 

dann, wenn dem AG der GU als Haf-

tungsfonds wegfällt, etwa weil dieser in-

solvent wurde. Hier könnte der AG ge-

willt sein, direkt auf den Subunterneh-

mer zuzugreifen. Dies ist jedoch nicht 

ohne weiteres möglich.

Zu unterscheiden ist dabei, ob es sich 

um einen vertraglichen oder deliktischen 

Anspruch handelt. Bei Mängeln am herzu-

stellenden Werk handelt es sich jedenfalls 

um vertragliche Ansprüche. Deliktische 

Ansprüche könnten etwa Beschädigungen 

am Eigentum des AG darstellen; nicht er-

fasst sind aber Schäden am Vermögen. 

Deliktische Ansprüche können immer di-

rekt vom Geschädigten gegen den Schädi-

ger geltend gemacht werden. Vertragliche 

Ansprüche hat der AG gegen den Subun-

ternehmer mangels eigenen Vertrags aber 

nicht. Dementsprechend hat die Recht-

sprechung ausdrücklich festgehalten, dass 

sich der AG mit vertraglichen Ansprüchen 

stets an seinen Vertragspartner zu halten 

hat – und das ist eben der (insolvente) 

GU. Dementsprechend geht die Zurech-

nung des Verschuldens des Erfüllungsge-

hilfen auch mit der Folge einher, dass je-

der das Insolvenzrisiko seines Vertrags-

partners selbst trägt.

Szenario 2:
Hat der Subunternehmer selbst keine 

Sorgfaltswidrigkeit begangen und ist „le-

diglich“ das verarbeitete Produkt mangel-

haft, trifft ihn in der Regel auch kein Ver-

schulden, außer er hätte die Mangelhaftig-

keit des Produkts erkennen und darauf 

hinweisen müssen.

Ergibt sich kein Verschulden des Sub-

unternehmers aus einer Verletzung der 

der verantwortliche Hersteller hierfür 

nicht. Das Gleiche würde für Verzöge-

rungsschäden beim GU gelten.

Die Rechtsprechung versuchte diese 

dargestellte Haftungslücke über das 

Rechtsinstitut des sogenannten Vertrags 

mit Schutzwirkung zugunsten Dritter zu 

schließen. Es handelt sich dabei aber um 

einen subsidiären Rechtsbehelf. Das 

heißt, dass ein Vertrag mit Schutzwir-

kung nur dann in Frage kommt, wenn es 

keinen anderen vertraglichen Anspruch 

gibt. In einer Erfüllungsgehilfenkette 

scheidet ein Vertrag mit Schutzwirkung 

aufgrund der Gehilfenzurechnung daher 

stets aus. Eine weitere Einschränkung er-

gibt sich aus dem Umstand, dass das Ver-

mögen des Dritten in der Regel durch 

den Vertrag mit Schutzwirkung nicht ge-

schützt wird. Mietentgang, 

Verzögerungs(mehr)kosten oder sonstige 

Folgeschäden werden daher in der Regel 

ebenfalls nicht ersetzt.

Vor einer solchen gewissermaßen un-

vorhersehbaren Haftung können sich 

Hersteller und Lieferanten mit Haftungs-

ausschlüssen in ihren Verträgen absi-

chern. Diese schlagen nämlich auf den al-

lenfalls geschützten Dritten durch und 

wirken gegen diesen auch, wenn er sie 

nicht kannte. //

Praxistipps

// Die Beteiligten sollten bei einem Projekt 

die Vertragskette stets im Blick haben.

// Es gilt zu prüfen, welche konkreten  

Schäden durch welchen Beitrag ver- 

ursacht wurden.

// In Verträgen mit Lieferanten oder Herstel-

lern ist für den Werkunternehmer eine Ver-

einbarung von Garantien sinnvoll, da diese 

eine eigene unabhängige Anspruchs-

grundlage bieten.

// Als Hersteller oder Lieferant ist darauf zu 

achten, wirtschaftlich sinnvolle Haftungs-

ausschlüsse zu vereinbaren, da diese auf 

den Dritten durchschlagen.

Warn- und Hin-

weispflicht, so 
führt dies zu unbe-

friedigenden Ergebnis-

sen für die Beteiligten 

weiter oben in der Vertrags-

kette. Mangels Verschuldens 

beim Subunternehmer wird näm-

lich auch der GU dem AG nicht für 

Schadenersatzansprüche aus dem man-

gelhaften Produkt haften. Ersatz kann da-

mit aber nur für den Mangelschaden 

selbst, nicht aber für Mangelfolgeschäden 

erlangt werden.

Der Lieferant ist nicht Erfüllungsgehil-

fe des Subunternehmers und bei ihm 

wird auch nur in den seltensten Fällen 

ein Verschulden (aus einer unzureichen-

den Prüfung der Ware) festzustellen sein.

Eine vertragliche Haftung des Liefe-

ranten oder des Herstellers gegenüber 

GU oder AG scheidet mangels eigenen 

Vertragsverhältnisses aus. Ein Regress-

anspruch des Subunternehmers gegen 

den Lieferanten scheidet für Schadener-

satzansprüche ebenfalls aus, da beim 

Subunternehmer aufgrund des zuvor 

Gesagten in der Regel gar kein Schaden 

eintreten wird.

Eine sachgerechte (?) Lösung  
durch den Gesetzgeber und  
die Rechtsprechung?
Der Gesetzgeber versuchte der dargestell-

ten Problematik über die Einführung des 

Produkthaftungsgesetzes (PHG) zu begeg-

nen. Dieses schafft eine Haftungsgrundla-

ge für den Endabnehmer (AG) gegenüber 

dem Hersteller oder Generalimporteur. 

Eine wesentliche Einschränkung ergibt 

sich im Umfang des Haftungsanspruchs. 

Der Hersteller haftet bei einem fehlerhaf-

ten Produkt nämlich nur für einen vom 

schadhaften Produkt an fremden Rechts-

gütern verursachten Sach- oder Personen-

schaden. Bei reinen Sachschäden sieht das 

Gesetz auch einen Selbstbehalt des Ge-

schädigten vor.

Wesentlich ist dabei, dass das PHG kei-

nen Ersatz für Vermögensschäden zu-

spricht. Treten daher aufgrund des Einsat-

zes eines fehlerhaften Produkts beim AG 

etwa Schäden wie Mietentgang aus der 

verzögerten Fertigstellung ein, so haftet 
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